
'. 

der Abgeordneten Dr. Feurstein 
und Kollegen 

Antrag 

XlX.GP. .. NR 
NE. �35 JA 
Mt 1 3. Nov. 1995 

betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz, das Bundesgesetz BGBl. Nr. 835/1992, das Urlaubsgesetz, 
das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Arbeiterkammergesetz 1992, 

. das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz geändert wird (Sozialrechtsänderungsgesetz 1995). 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

Bundesgesetz vom ......... , mit dem das Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungsgesetz, das Bunde�gesetz BGBL Nr. 835/1992, das Urlaubsgesetz, 
das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Arbeiterkammergesetz 1992, 
das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz und das Beamten-Kranken- und 
Unfallversicherungsgesetz geändert wird (Sozialrechtsänderungsgesetz 1995). 
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Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

lDcSer\JDg cSes Bauarbeitar-urlaubs- und Abfert.i�8tzes 

Das Bauarbeiter-Urlaubs- und Abferti9lJl'l9SQesetz, BGBl . Kr. 414/1972, zuletzt 
geändert· durch das Bundesgesetz BGBl . Nr. 335/1993, wird wie folgt geändert: 

l. In § 4 Abs . 3 wird nac:h lit. f der Punkt. durch einen Stz'ic:bpu:nkt ·erset:zt 
und folgende li t. gangefügt: 

. 

. . . 

. "9) Zeiten einer Ausbildung in einer Bauhandwerkersc:bJle ;emäß§ 59 Sc:bul.or­
ganisationsgesetz, BGBl. Nr . 435/1995 , in der jeweils gelten4en FUS\.1rl9." 

2. § 6 lautet: 

. n§ 6. (1) Als Anwartsc:ha.ftswoche gilt eine lCalenderwoc:he, in die Be­
schäftiqungszeiten nach § S fallen, sofern diese nicht weniger als 30 Stunden 
betragen. 

(2) Für Arbeitnehmer, deren regelmäBiQe wöc:hentliche Arbeitszeit auf Grund 
einer Verei..nbarlmg abweichencl von der für die Arbeitnehmer des Betriebes sonst 
geltenden regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit weniger als 30 stunden 
beträgt, gilt eine Kalenderwoche auch dann als Anwartschaftswoc:he , wenn in sie 
Beschäftiqunqszeiten nach § 5 fallen, die insgesamt nicht kürzer sind als das 
vereinbarte Ausmaß der wöchentlichen Arbeitszeit. 

(3) Die VoraussetZ\ln9 des Abs. 1 gilt auch in jenen rälien als erfüllt, in 
denen auf Grund anderer Verteil\ln9 der Normalarbeitszeit in einzelnen Kalender-
wochen weniger als 30 Stunden gearbeitet wird. " . '  

3. In § II Abs . l wird der Au.sdrudc "§ 7 Abs. 2 und 5" ersetztdurcb den 
Ausdruck "§ 7 Abs. 2 und 6". 

4. § l5 Abs. 5 erster Satz lautet: 
.' 

"Der Beirat einer Lamesstelle dar Urlaubs- und AbfertigunQskasse besteht 
aus zwei Vertretern der Arbeitgeber, die VOn dar örtlich zustän:ü.gen Wirt­
schaftskanrner, und aus zwei Vertretern der Arbeitnehmer, die von der örtlich 
zuständigen Kanmer für Arbeiter und Angestellte entsendet werden." 

5. § 20 Abs. l lautet: 

" (1) Brqi.bt sich in einem Geschäftsjahr für den sacbbereich der Urlaubsrege­
lung ein Gebarungsübersc:huB, so kann der AusscbuB beschließen, aus diesem t2ber-
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schuß Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitssicherheit und des GesuOOheits­
schut.zes der Arbeitnehmer oder soziale Einrichtungen oder Einricht\lt'l98%l, die 
der Aus- und Weiterbildunq der diesem BundeSCiJesetz unterliegenden Personen 
dienen, zu fördern. tI 

6. § 21 a Abs . 4 lautet: 

"(4) Ist vertraglich eine kürzere wöchentliche Arbeitszeit als 30 Stunden 
vereinbart, 80 ist der gemäß Abs . 3 erhöhte kollektiwertragliche Stundenlatm 
mit der Anzahl der für den Arbeitnehmer auf Grund der Verei.nbarun9 geltenaen 
wöchentlichen Arbeitssturden zu multiplizieren und clas Produkt 4urch die Anzahl 
der für die übrigen Arbeitnehmer des Betriebes geltenden regelmäßigen wöchent-
liehen Arbeitsstunden zu dividieren. VI ' .  

" 

7. In § 34 Abs. 3 letzter Satz etird der AusdrucIc ". 3 Abs. 4" ersetzt dun:b . 
den Ar.rsdnJc::k u§ 3 Abs . 5". 

8. Nach § 40 Alls. 1 a wird folgender Abs . J. b eingef(Jgt: 

.. (1 b) § 4 Aha . 3 lit. 9 in der Passunq des Bundesqesetzes BGBl. Nr. XXXXX' 
tritt mit 1. November 1995 in Kraft. § 6, § 11 Abs . 1, § 15 Abs . 5 erster satz, 
§ 20 Abs. 1, § 21a Abs . 4 und § 34 Abs . 2 letzter Satz in der FasStmg des 
Bundesgesetzes 13GBl. Nr. XXXXX treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft. 

Artikel 11 

1. In Artikel 111 Alls. 1 des Bundesgesetzes BGBl . Nr. 835/1992 wird jeweils 
der Begriff "Beitragsperiode 1996" durch den Begriff "Beitragsperiode 1997" 
ersetzt. 

2. In Artikel 111 Alls. 2 und 3 des an3esgesatzes .a;aI. Nr. 835/1992 wird 
jeweils das Datum "31. Dezember 1995"durcb das Datum "31. Dezember 1996" 
ersetzt. 

Artikel In 

� des url.aubsgesetze& 

Das Bundesgesetz betreffend die Vereinheitlichung des Urlaubsrechtes und die 
Einführung einer Pflegefreistellmlq (Urlaubsgesetz), BGBl. Nr. 390/1976, zu­
letzt geändert durch BGBl. Nr. 502/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 2 Ab5. 2 IIfrd folgenderSat.z angefügt: 

"Der Urlaubsanspruch wird durch Zeiten, in denen kein Anspruch auf Entgelt 
besteht, nicht verkürzt, sofern gesetzlicb nicht ausdrOcklicb- anderes bestiDat 
wird.!' 

2. Dem § 9 Abs. J. wirdfolgeaJer satz angefügt: 

"Ist zum Zeitpunkt der Baendi;un;des Arbeitsverhiltniases der Arbeitnehlner . 
an der Dienstleistung verbiD:lert, ohne daß der ADspn.ä auf das Ent;elt zur 
Gänze fortbesteht, 80 ist bei Berec:hming der Ur�gurl9 das un;e-
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schmälerte Intgelt zugnmde zu leqen, das zum Beendi9lUlgszeitpunkt bei Fortfall 
der Dienstverhinderurl9 zugestanden wäre. 11 

3. Dem § 1.0 Abs . 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Bei Berec:lmun; der UrlaubsabfiJdung ist § 9 Abs . 1 letzter satz silmgemäB 
anzuwenden ... 

4. Dem § 1.9 Ahs. 2 wird folgender Abs . 3 lJl298fLJgt: 

"( 3) § 2 Abs . 2, § 9 Abs . 1 und § 10 Abs . 1 dieses Bundesgesetzes inder 
Fassung des Bundesgesetzes Bml . Nr. XXXXX treten mit 1.12.1995 in Kraft und 
gelten ab dem Urlaubsjahr , cSas im Jahr 1994 begonnen hat. Ir 

Artikel IV 

lnderuD; des GewerbllcheD Snz;alwrsi�tzas 

Das Gewerbliche Sozialversicherun;sgesetz, MBl . Kr. 560/1978, zuletzt � 
den durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 297/1995, wird wie folgt geJindert: 

1. Im§ 263 Abs . 2 wird der Ausdruck "30. Juni 1993" durch den Ausdruck 
"30. Juni 1995" ersetzt. 

2. Nach § 263 wird fOlgender § 264 angefügt: 

"§ 264. § 263 Abs . 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. xxxxx tritt 
am 1. JäImer 1996 in Kraft." 

Artikel V 

� des Arbeiter� 1992 

Das Arbeiterkammergesetz 1992 , BGBl. Nr. 626/1991, zuletzt geändert durch 
das Bundesgesetz BGBl. Nr. 661/1994, wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 45 wird folgender § 4Sa samt Oberscbrift eingefiJgt: 

"Befragung der KanlnerzugehöriQen 

§ 454. (1) Die Arbeiterkarrlnern und die amdesarbeit.skalrmer sind im Sinne des 
Datenschutzgesetzes, WBl. Nr. 565/1978, in der jeweils geltenden Passung 
ermächtigt, die zur IXtrchführung einer Befragung derK.aJ1'merzugehörigen im Jahr 
1996 notwendigen personenbezogenen Daten (§ 45 ) zu ermitteln und zu verar­
beiten. 

(2) Für die Mi twirkUn; der Sozial versicherungsträger, der KrankenfOrsorge­
einrichtungen und der Arbeitgeber heider Erfassunc; der Kanmerzugehörigen gilt 
§ 33 sinngemäß mit der Maß9abe, daß dle ansonsten dem WabJ.bJro und den wahlbe­
hörden übertragenen Aufgaben von der Arbeiterkanmer wahrZl.D'lehmert s:i.rxl." 

2. 5 100 Abs. 3 lautet: 

"(3) § 34 in der Fusunq des BundeS98set.zes a;Bl. Kr. 314/1994 tritt mit 
1. Juli 1994 in Jl:raft. § 93 Abs. 3  in der Fassung des Bundesgesetzes B3Bl. Rr. 
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661/1994 tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft. § 45a in der Fassung des Bundesge­
seUes BGlU. NI'. XXXXX tritt mt 1. Jänner 1996 in Kraft." 

Artikel VI 

� 4ea Al19Ef,1!ieiDaD Sozial��tzea 

Das Allgemeine Sozi.alversi�tz - ASVG, BGBl. Kr. 189/1955, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz 1GU. Kr. 475/1995 , wird wie folgt geändert: 

1. Im § 33 Abis. 1 erster Satz Ifird nach dem lClanmsrausdruck der Ausdruck 
"unter Bedachtnahmeauf § 4Sa Arbeiterk�setz 1992, BGBl .  Kr. 626/1991," 
eingefügt • 

2. Dem § si wird fol� Alls. 4 lI.l2gefiJgt: 

'9(4) Soweit die Versicherungsträger zur Mitwirkung
· 

an der. Durchfühtun<J der' 
den Arbeiterlwlnem und der BundesarbeitskaJlmar ßbertragenen Aufgaben durch 
Erhebung, SpeiehenJn9 und Weit.er;abe Val Daten gemä.ß § 45& ArbeiterkaJrrnergeaetz 
1992 verpflichtet sind, gebührt ihnen zur AbgeltU1'l9 der Rosten eine VergOtl.ln;, 
deren Höhe der Bundesminister für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister fUr Finanzen nach Anhörung der beteiligten stellen festsetzt." 

3. § 460 c zweiter satz lautet: 

"Zu den ihnen gesetzlich ObertragerMn'l Aufgaben zählt auch die Obermittlung 
der bei der ErheDJ:n9 der im § 27a des KrankenanstaltenqesetZes vorgesehenen • 

Kostenbeiträge und der gemäß § 4Sa Arbeiterkammergesetz 1992 zum Zwecke der 
Er! assung der Kamnerzugehörigen notwendigen Daten. 11 

4. Nach § 559 wird folgender § 560 angefiJgt: 

tI§ 560. Die §§ 33 Abs .  1, 82 Abs . .. und 460 c in der Fassung des Bundesge­
setzes BGBl. Nr . XXXXX treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft. tI 

Artikel VII 

Das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, IGBl. Nr. 200/1967, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 297/1995, wird wie folgt 
geändert: 

1. Im § 12 Abs. 1 wird mcb dem Ausdruck "binnen einer Woche" der Ausdruc:k 
lIunter Bedac.htnahme auf§ 4Sa Arbeiterkammergesetz 1992, B::iBl. Nr. 626/1991," 
eingefügt. 

. 

2. Nach § 27 wird folgender § 27a eingefügt: 

''Vergütung für die Mitwirkung an freuden Aufgaben 

i 27a. Soweit c1ie Versicherungsanstalt zur Mitwirkung an äerDurchfIDlnJn9 
der den Arbeiterkaml'blm und der Bundesarbeitskzmroer i.lbertragenen Aufgaben durcb. 
Erhebung, Speic:henmgund Weitergabe von Daten gemäß § 45aArbeiterkanlDergesetz 
1992 verpfll�t ist, gebilhrt. ihr zur Abgeltung der Jtost.aD eine Ver9UtUn9, . 
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. deren Höhe der Bundesminister für Arbeit und Soziales im Einvernehmert mit dem 
Bundesminister für Finanzen nach Anhörung der beteiligten Stellen festsetzt." 

3. § 15ga zweiter Satz lautet: 

"Zu den ihr gesetzlich Ubertragenen Aufgaben zählt auch die ttbärmttlU1'l9der . 
bei der Erhebung der im § 27a des Krankenanstaltet1gesetzes voroesehenen Kosten­

beiträge und der gemäß § 4Sa ArbeiterkaDlnergesetz 1992 zum Zwecke der Erfas-
sung der K.anlnerzugehörigen notwendigen Daten." 

. 

4. Nach § 179 wird folgender § 1BO angefiJgt: 

n§ 180. Die §§ 12 Abs . 1, 27a und lS9ain der Fassung des BJnclesgeseues 
BGBl. Nr. XXXXX treten mit 1. Jänner 1996 in Kraft." 

In formeller Hinsicht wird beantragt, diesen Antrag unter Verzicht auf die Erste Lesung 
dem AusschußfUr Arbeit und Soziales zuzuweisen. 
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ProblEIDB: 

Wegen des vorzeitigen Endes der XIX. Gesetzgebungsperiocie ist es ein arbeits­
und sozialrechtliches Erfordernis, noch in diesem Jahr Gesetzesänderungen durch­
zuführen: 

- SO ist die ObergangsreqelU1l9 hinsichtlich der Refundie1'Un9der von deI' Bauar­
beiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse 1m Insolvenzfall des Arbeitgebers gelei­
steten Abfertigungszahhmgen durch den Insolvenz-Ausfallgeld-FoMs mit 31. De­
zember 1995 befristet . Ein Auslaufen dieser tJbergangsregelung würde zu einem 
gespaltenen Zuschlagssatz und sowohl bei den Betrieben als auch bei den mit der 
Einhebung des Zuschlags betrauten Krankenversichenmgsträgern zu zusätzlichem 
administrativen Aufwand führen. Auch wäre mit dem Auslaufen der tJbergangsreqe­
lung keine finanzielle Entlastung des InsOlvenz-Ausfallgeld-Fond verbunden. Zu 
klären ist weiters die Frage, wie die Zeiten des Besuchs einer Bauhandwerker­
schule nach dem BUAG behandelt werden sollen. 

- Die mediale Aufarbeitung der OGH-Judikatur aus dem Jahr 1994 führte im Jahr 
1995 zur Unsicherheit über den Urlaubsanspruch bei langen Krankenständen. 

- Härtefälle bei Versicherten nach dem GSVG. 

- Die Arbeiterkammern werden 1996 eine Befragung der Kammerzugehörigen durchfüh­
ren. Dazu benötigen sie Daten der KaIrrnerzugehörigen, um diese zur Teilnahme an 
der Befragtmg einzuladen bzw. um die Befragung überhaupt durchführen zu können. 
Dle derzeit den Arbeiterkammern noch von der Wahl 1994 zur Verfügung stehenden 
Daten sind zu einem erheblichen. Teil nicht mehr aktuell. 

Ziele: 

- Verlängerung der Refundierung von Abfertigungsleistungen durch den Insolvenz- . 
Ausfallgeld-Fonds um ein Jahr. 

- Klarstellung des Urlaubsanspruchs im aufrechten Arbeitsverhältnis und der An­
spruche bei Beendig\mg des Arbeitsverhältnisses. 

- Ausschluß von Härtefällen im Bereich des gewerblichen Sozialversicherungs­
rechts. 

- Die Daten der Kammerzugehörigen sollen ermittelt werden. 
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Lösungen: 

- Verlängerung der RefUD.Üerung von Abfertigungsleistungen durch den Insolvenz­
Ausfallgeld-Ponds um ein Jahr. Die Zeiten der Ausbildung in einer Bauhandwerker­
schule werden nicht als Beschäftigungszeiten nach dem BUAG angerechnet, sondern 
als Zeiten, die. lediglich bei der Bemessung der Urlaubsdauer anzureChnen sind. 

-ifoveUierilng der entsprechenden GesetzessteUenim· urlaubS;esetz. 

- Obergangsregelungen im Gewerblichen Sozialversicherungsrecht zur Beseitigung 
von Härtefällen. 

- Die SOzialversicherungsträger - die gemäß den BestiDllDJngendes·Arbeiterkanmer­
gesetzes 1992 mit der Einherung der Kanlnerumlagen betraut sind. - werden beauf­
tragt, analog der Mitwirkung bei der Erfassung der Wahlberechtigten für die Kam­
merwahl, für .die Befragung die Daten der KamDerzugebörigen zu ermitteln· und den: 
Arbeiterkanmern zur Verfügung zu stellen. 

Alternativen: 

- Auslaufen der Ubergangsregelung mit Ende Dezember 1995 unter gleIchzeitiger 
Festsetzung eines niedrigerenIESG-Zuschlages für Arbeitgeber, soweit sie dem 
Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungsgesetz unterliegen, wobei damit keine Ko­
stenentlastung des Insolvenz-Ausfallgeld-Fonds verbunden wäre . 

- �arten weiterer Judikatur des Obersten Gerichtshofes im Bereich des Urlaubs­
gesetzes. 

- Durchführung der Befragung auf der vorhandenen - überholten - Datenbasis aus 

der Wahl 1994, womit gleichzeitig das Problem verbunden wäre, daß die Erfassung 
der Kammerzugehörigen für die Befragung fehlerhaft wäre. 

- In bezug auf die restlichen Rechtsmaterien gibt es keine Alternative. 

Kosten: 

- Es entstehen dem Bund keine zusätzlichen Kosten. Die den Sozialversicherungs­
trägern durch die Ermittlung der Daten der KanmerzugehCrigen entstehenden XC>-
stensind von den Arbeiterkan1nern zu tragen. · 

. 

EU-Konformität: 

Gegeben. 
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1. Maßnahmen im Bereich des Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertiqungsgesetzes 
(BUAG) 

Mit BGBl. Nr. 618/1987 wurde im Bauarbeiter-Urlaubs- wd AbfertigungsgeseU 
(BUAG) eine branchenbezoqene Sonderregelung über die Abfertigung für Bauarbei­
ter geschaffen; dies in der Art ,  daß die entsprechenden Abferti9\mgszahllJIlgen 
nicht mehr vom Arbeitgeber selbst, sondern von der Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse (BUAK) zu leisten sind. Gleichz eitig wurde im Insolvenz­

Entgeltsicherungsgesetz (IESG) festgelegt , daß für solche Abfertigungen kein 
Anspruch mehr auf Insel venzausf allgeld be steht . 

Da somit im Bereich des lESG im Insolvenzfall das Versicherungsrisiko zur . 

Abdeckung solcher Abfertigunc;en nicht mehr anfallen konnte, wurde weiters fest­
gelegt, daß diese Arbeitgeber nach einer Ubergangszeit einen geringeren Beitrag 
zur Finanzierung des IEro zahlen sollen. Mit der genannten Novelle wurde die 
Ubergangszeit mit Ende 1992 begr enzt . Hit BGBl. Nr. 835/1992 wurde diese Zeit­
raum bis Ende 1995 verlängert ; bis Ende dieses Jahres hat daher derIAG-Fonds 
aufgrund dieser Obergangsbestimmungen die von der BUAK bezahlten Abfertigungs­
ansprüche zu refundieren, wenn der Bauarbeiter zuletzt bei einem insolventen 
Arbeitgeber beschäftigt war. Hit der zuletzt genannten Novelle wurde weiters 
festgelegt, daß der Arbeitnehmer innerhbJ.b von sechs Monaten nach entsprechen­
der Aufforderung der BUAK seinen Abfertiqungsanspruch im Fall der Insolvenz 
seines Arbeitgebers bei dieser geltend zu machen hat. 

Diese Regelungen haben sich bewährt und sollen daher für ein weiteres Jahr 
verlängert werden. 

Der Entwurf regelt darüber hinaus die BehmxUUl'lq der Zeiten des BesuChs 
einer Bauhandwerkerschule nach dem BUAG, wie dies auch kollektiwertraglich 
vereinbart worden'ist. 

Die zum BUAG weiters vorgeschlagenen Regelungen enthalten darüber hinaus 
Korrekturen von Verweisungen sowie eine Anpassung der für die eine Beschäfti­
gungswoche iSd BUAG notwendigen Stundenzahl an die kollektiwertragliche 
Arbeitszeitverkürzung und die Senkung der Zahl der Beiratsmitglieder bei den 
Landesstellen. 

Die angesprochenen Änderungen des BUAG sind in Artikel 111 des Entwurfes, 
die Änderung des Bundesgesetzes EGBl. Nr. 835/1992 in Artikel IV enthalten. 
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2. Klarstellung des Urlaubsanspruches im aufrechten Arbeitsverhältnis und der 
. Ansprüche bei BeeIXiiglmg des Arbeitsverhiltnisses 

Der Oberste Gerichtshof hat im Jahr 1994 in Fällen von beendeten Arbe i tsver­
hältnissen entschieden, daß aus entgeltfortzahlungsfreien Dienstzeiten ein 
Urlaubsanspruch nicht abzuleiten sei (OGH vom 25.4.1994, 9 Ob A 38/94; 
31.8.1994, 8 Ob A 268/94; 27.10.1994, 8 Ob A 279/94). Der OGi, hat sich zur 

Begründung auf eine Analogie zu § 1 5  Abs .  3 MSchG, § 9 Abs .  1 und 2 APSG und 
§ 119 Abs. 2 ArbVG gestützt. § lS Abs .  3 MSchG und § 9 Abs. 1 und 2 APSG ordnen 
tatsächlich Urlaubsaliquotierungen in bestirmrten Fällen an; nach § -119 Abs .  2 
ArbVGgebührt zwar der Urlaub in vollem Ausmaß, allerdings ist das Urlaubsent� 
gelt im Ausmaß der Zeiten einer Bildungsfreistellung zu aliquotieren; ein ver­
allgemeinerungsfähiges Prinzip, wonach der Urlaub in jenem Ausmaß zu aliquotie­
ren sei. das dem Verhältnis zwischen entgeltfortzahlungsfreien �eiten und dem 
Urlaubsjahr entspricht, läßt sich daraus jedoch nicht ableiten. 

Daß es ein allgemeines Prinzip der Aliquotierung des Urlaubsanspruches bei 
entgeltfreien Dienstzeiten nicht gibt, eine solche Aliquotierung vielmehr nur 

in jenen Fällen und in jenem Ausmaß vorzunehmen ist., in denen dies gesetzlich 
ausdrücklich angeordnet wird, wird durch die in Artikel V! des Entwurfes vorge­
sehenen Änderungen des Urlaubsgesetzes endgültig klargestellt. Damit wird 
gleichzeitig für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber jener Rechtszustand klargestellt, 
der auch bis zu dem eingangs erwähnten Schwenk in der Rechtsprechung bestanden 
hat. 

Die sachliche Begründunq für diese Klarstellunq liegt darin, daß der 
Urlaubsanspruch seinem Grundgedanken nach jedem Arbeitnehmer in jedem Arbeits­
jahr einen Erholungszeitraum von bestimnter Dauer, weitgehend unabhängig von 
der in diesem Jahr konkret vorliegenden Arbeitsmenge gewährleisten soll. Auch 
wenn der Arbeitnehmer seine Arbeitskraft nicht in jedem Arbeitsjahr sein ganzes 
Arbeitsleben hindurch in gleichem Ausmaß zur Verftigung stellen kann , soll er 
doch jedes Jahr eine gleichbleibende Regenerationstroglichkeit vorfinden, die 
dem Verfall von Arbeitskraft und Gesundheit entgegenwirken und eine mehrwöchige 
Freüeltgestaltung in Gemeinschaft mit anderen, insbesondere der Familie, 
ermöglichen soll. 

Die Zuständigkeit des Bundes zu dieser Klarstellung gründet sich auf Art .  10 
Abs. l Z 11 B-VG. Dem Bund entstehen dadurch keine Mehrkosten. 

3. Obergangsregelung zur Beseiti9UIl9 von Härtefällen im Bereich des Gewerbli­
eben Sozialversicherungsgesetzes 

Durch die im Strukturanpassungsgeseu. BGB,l. Nr. 297/199 5, vorgenol1ll'ßf!nen 
Änderungen im Bereich der vorzeitigen Alterspension kann es teilweise zu 

erheblichen Härten konmen. Diese sollen crureh eine zeitliche Erweiterung der 
Ubergangsbestimmung verhindert werden. 

4. Vorbereitung der Befragung der Kammerzugehörigen der Arbeiterkammer 

Die Arbeiterkammern werden 1996 eine Befragung der Kammerzugehörigen durch­
führen. Dazu benötigen sie Daten der Kamnerzugelilrigen" um diese. zur Teilnahme 
an der Befragun<; einzuladen bzw. um die Befragung überhaupt durchfUhren zu ,kön­
nen. Die derzeit den Arbeiterkanmern noch von der Wahl 1994 zurVerfügurlg ste­
henden Daten sind zu einem erheblichen Teil nicht mehr aktuell. 

Die Sozialversicherungsträger - die gemäß den Bestimmungen des Ar­
beiterkanmergesetzes 1992 mit der Einhebung der Kammerumla� betraut. sind -
sollen beauftragt werden, analog der Mitwirkung bei der Erfassung der Wahlbe­
rechtigten für die l<am'nerwahl ,für die Befra9\lI19 die Daten derK.anmerzugehöri­
gen zu ermitteln und den Arbeiterkammern zur Verfügung zu stellen. 

9. 435/A XIX. GP - Initiativantrag  (gescanntes Original)10 von 14

www.parlament.gv.at



11 

Besonderer Teil 

4' .• I 

lIlderung des Bauarbeit.er-url..aubs- und Abferti�eues 
Zu Art. I Z 1: 

Durch die Ergänzung des § .. Abs .  3 wird die Behandlung der Zeiten der Aw;­
bild1.ll'l9 in einer Bauhandwerkerschule nach dem BUAG klargestellt. Diese Zeiten . 
sind beim Erwerb eines höheren Urlaubsanspruches zu berücksichtigen -analeq :N 

den Zeiten einer Betriebsabwesenheit zur Teilnahme an Ausbildungs-, Fortbil­
dungs- und SChulungskursen (§ 4· Alls . 3 1it. d BlJAG) - nicht aber als BesChäf­
tigungszeiten nach § 5 BlJAG, dh sie begründen keine Anwartschaft, es sind daher 
für diese Zeiten auch keine Zuschläge nach § 21a BtJAG zu leisten. Wird während. 
des Besuchs der Bauhandwerkersc::hule ein Urlaub vereiril::lart, so ist dieser 
selbstverständlich als Besc:hä:ftig\m9szeit im Sinne des § 5 lit. a BUAG zU 
bewerten i eine Sonderregelung ist diesbezüglich aber entbehrlich, da sich die­
ses Ergebnis aus dem System des BUAG ergibt. 

Zu Art. I Z 2 und 6: 

SOWohl für den Sachbereich der Urlaubsre981ung als auch für den der Abferti­
gungsregelungnach dem Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertiqun<,;sgesetz (BUAG) 

. 

begründen rrur jene Besc::häftiqungswochen Anwartsc:haften auf Urlaub bzw.Abferti-
9Url9, in denen der vollzeitbesc:.häftigte Arbeitnehmer zumindest 31 Stunden 
arbeitet. 

Die 31-Stunden-Grenze ist auf eine Normalarbeitszeit von 40 Sttmden ahge­
sti.rnmt. 

Hit 1. Mai 1993 ist in der Bauindustrie 'und im Baugewerbe ei.riekollelttiwer­
uagliche Arbeitszeitverkilrzung auf 39 Stunden in Kraft getreten. Die 31-Stun­
den-Grenze soll Z1.mI Ausgleich entsprechend angepaßt werden. 

In anderen unter das BUAG fallenden Bereichen gilt zum Te11bereits eine 
Arbeitszeit von 38,5 Sturden, Z'UDI Teil siM kol1ektiwertragliche Arbeitszeit-

verkürzungen ab 1997 vereinbart. In geringem Umfang gilt nOch die 4o-Stunde� 
Woche. 

Eine Senkung der 31-Stunden-Grenze sollte aber jedenfalls einhEiitlieh für 
alle Gruppen, erfol9M. Eine DifferenzieIUl'19 nach dem Ausmaß der Normalarbeits­
zeit würde vor allem die Betriebe administrativ belasten und eine. Nachkontro11e 
durch den Arbeitnehmer erschweren. 

Zu Art. I Z 3 und 7: 

Die Änderung der §§ 11 Und 34 betreffen lediglich Zitatanpassungen aufgrund 
früherer Änderungen der verwiesenen Bestimmungen der§§ :3 bzw. 7. 

Zu Art. I Z 4: 

In § 15 Abs. 5 werden die Zahl der Mitglieder der Beiräte der Landesstellen 
neu mit je zwei - bisher cb:ei - von Arbeitgeber - bzw. Arbeitnehmerseite fest- . 
;eseUt • 

..-+-
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Zu Art. I Z 5: 

§ 20 Abs . 1 BUAG sah bisher zwei Möglichkeiten für die 'Verwendung eines 
Gebarungsüberschusses, der sich in einem Rechrnmgsjahr ergeben hat, vor, näm­
lich die Verwendung zur FördeI"l.tIl9 von sozialen Einrichtungenoä�r Aus- .und Wei­
terbildungseinrichtungen (§20 Abs .  1 lit. a BUAG in der bisher .geltendenFas­
sung) od�r ,die quotenmä.ßige Aufteilunq auf Arbeitgeber und , Arbeitnehmer' (§ 20 

Abs. 1 lit . b. BUAGin der bisher geltenden Fassung). 'Seide Verwendungs .... 

möglichkeiten wurden in der Vergangenheit. auch wal'lrgencmnen, wobei die Bestim­
mungdes § 20 Abs. 1 lit . b BUAG dahingehend interpretiert und angewendet 
wurde, daß - auch in Zusanrnenhang mit der Regel\.Ul9-des §20 Abs .  2 BUAG- eine , 

Zuweisung an die in der Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse vertretenen 
und die jeweiligen Interessenvertretungen repräsentierenden Gruppen der Ar­
beitgeber und Arbeitnehmer erfolgte, wobei- anders als bei § 20 AbS. 1 lit . Cl -

keine besondere Zweckbindung dalni t verbunden war. 

Der. vorliegende Entwurf schlägt vor, diese letztere VerwendungsInÖglichkeit 
zu streichen, einerseits um in der verbleibenden Regelung durch die darin ent­
haltenenZweckvorgaben eine bestimnte Mittelverwendung zu gewährleisten und 
andererseits auch, um dem Umstand Rec:hrn..Jn9 zu tragen, daß die Gebarung der Bau­
arbeiter-Urlaubs- und Abfertigl.m9skasse auf eine JnÖ9lichst ausgeglichene Ge-:­
barung ausgerichtet ist - von Vorsorgen fUr Beschäftigungsschwankungen abgese­
hen - sodaß Uberschüsse aus der Gebarung eines Jahres mJr in geringer Höhe ent­
stehen können. Die rnmmehr vorCj1esch!agene Regelung des § 20 Abs. l sieht 
Verwendungszweeke vor, die im Interesse der in der Bauwirt.schaft Tätigen 'ge­
legen sind, sodaß - im Hinblick auf den Charakter der Bauarbeiter-Urlaubs- und 
Abfertigungskasse als Selbstverwaltunqseinrichtung der Arbeitnehmer und Arbeit­
geber in der Bauwirt.sch.aft - eine entspt'echende Verwendun9 eines allfälligen 
,Gebarungsüberschusses sac:hlichC]erec:htferti9t ist. Dies gilt insbesonders auch 
für den neu hinzugefOgten VerwendlJn9szwedt (Maßnahmen im Bereich. des Ge- , 
sundheitssc:l'n.xUes und der Arbeitssicherheit). 

' 

Klargestell t wird weiters, daß der Ausschuß in seiner Entscheidung, ob und 
in welcher Höhe er Gesundheits- und Arbeit.sschut�, oozia1e Einrichtun­
gen oder Bildungseinricht1.1ngen fördert, frei ist; dabei wird der EntscheidunQs­
prozeß, wie er in § 201Ws. 2 BUAG vorgesehenist,g:nmc1sät.zlich beibehalten, 
da er eine �e EntseheidJ..mq 'zwi.sehen den inder Bauarbeitet-tJrla.ubs­
und Abferti�kasse vertretenen Gruppen fördert. Der in einem Redunm9Sjahr 

, entstehende �rsc:huß kmm (zur Gänze odarin: der nach Anwendunq c1es 
§ 20 Abs. 1 neu verbleibenden Höhe) auch den Aktiva Zugewiesen werden und so 
zur Verbesserung des Verhältnisses zu den Rückstellungen und Verbindlichkeiten 
dienen. Diese Entscheidung wird von den zuständigen Organen der Bauarbeiter­
Urlaubs- und Abferti9Ul'l9Skasse in Wahrnehmurll9 ihrer Sorgfalt unter Rücksicht­
nahme auf die wirtsChaft.liche Situation der Bauarbeiter-urlaubs- und Abferti­
gungskasse und deren Sicherung für die Zukunft· zu treffen sein. 

Zu Art.I Z  8: 

nie lnkrafttretensregelung berüc:ksichtigt hinsichtlich der Änderung des § 4 
Abs. 3 lit. g c:tiekollektiwertragliche Regelu:ngi im übrigen sollen die Ände­
rungen mit 1. Jänner 199 5 in Kraft treten. 

Zu Art. II: 

Dazu wird auf den allgemeinen Teil der Erläuterungen ':I,erwiesen. 
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Zu Art. In Zl: 

Dort, wo der Gesetzgeber Anlaß gesehen hat; vom Grundprinzip abzuweichen, 
lagen sachliche Gründe für die jeweiligen Ausnahmeregelungen vor, die aber 
nicht beliebig "analOQiefähig" sind. Im Karenzurlcrub etwa verfügen die Mutter 
oder der Vater grundsätzlich selbstbestimmt über ihre Zeit; auch wenn die 
Pflege und Erziehung des Kindes im Mittelpunkt steht, kann der Elternteil seine 
Regeneration Und·das gemeinsame Verbringen von Freizeit eigenverantwortlich 
gestalten. Auch eine gemeinsame Urlaubsreise mit dem Kind und dem - seinen 
Urlaubsanspruch konsumierenden - anderen Elternteil stellt im Karenzurlaub ja 
kem grundsätzliches Problem dar .  

. 

In langen Krankenständen, bei denen die jUngere ()(';I-JudikatiJrdie Urlaubs;" 
kürzung hauptSächlich vornahm, liegen hingegen gänzlich anders·· geartete. Ver­
hältnisse vor: Der Arbeitnehmer ist nicht Herr seinerZeit, sondern ist gegen­
über dem Arbeitgeber - aber· auch im Hinblick auf die ·sozialstaatlichen ···Leistun­
gen, die er angesichts seiner Krankheit erhält - verpflichtet, �les der Gene­
sung dienende zu tlm. Bettlägrigkeit , bisweilen auch im stationären Bereich, 
weitgehende Einschränkungen, das Haus %\,l verlassen, sind neben allen ·Leidenszu­
ständen, die die Krankheit selbst verursachen, mit dem Erhohmgszwec.k des 
Urlaubs offensichtlich nicht k�tibel, sodaJ3 § 4 Abs. 2 UrlG die Vere� 
von Urlaubsverbrauch während des Krankenstarides auch ausdrücklich' ausschließt; 
auf Werktage fallende Tage einer Erkrankung sind nach § 5 ADs .  1 urIG nicht auf 
das Urlaubsausmaß anzurechnen. 

Aufgnmd von Zeiten des Krankenstandes, auch wenn dabei cUe Entgeltfortzah­
hmg bereits ausgeschöpft sein sollte,' darf daher emder ungeschmälerten .Kö9-
lic:hkeit der alljähilich wiederkehrenden Regeneration und dem gemei.nsamen Fami­
lienurlaub nicht gerüttelt werden; es ist vielmehr gerade davon auszugehen, daß 
nat:h einer langen Zeit des Rrankenstandes - die ja meist mit schwerer Krankheit 
verbunden ist .... das Erholungsbedürfnis besonders groß ist. Wo· der Gesetzgeber 
aus bestilmtten Erwägun96n - wie hier beim Karenzu:rlaub· dargestellt -. eine 
UrlaubskürZ\lng' für SOzialpolitisch verträglich hält, hat er dies ausdriicklich 
festgestellt und wird dies auch in Zukunft tlm, soweit ein sachlicher Gl:'tJn:i 
dafür gegeben ist. 

Zu Art. In Z 2 und 3: 

Konnte der Urlaub ·wegen Beendi9U1'l9 des Arbeitsverhältnisses. währerXI deS 
Krankenstandes nicht in natura verbraucht werden, soll auch die finanzielle 
Ahgeltung des nicht konsumierten tJrlaubs(in Form der Urlaubsentschädigungbzw. 
-ahfi..ndung gemäßden §§ 9 und 10 UrIG) durch die Zeit des lKrankenstandes nicht 
g8schmälert werden. 
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Zu Art. IV Z 1: 

Mit dem St.ruktur�sunc.;sgesetz, BGBl. Nr. 297/1995, wurden für die Zeit ab 
dem 1. Jänner 1996 die Anspruchsvoraussetzungell für vorzeitige Alterspensionen 
cruffolgende Weise geändert: Bei allen Arten der vorzeitigen Alterspension darf 
nunmehr am Stichtag keine versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit vorliegen, 
eine sonstige Erwerbstätigkeit darf nur ausgeübt werd4m, ·wentl das 
ErWerbseinkorrmen unter der GeringfÜ9igkeitsgrenze lieQt. Die Pension fällt mit 
dem Tag weg, an dem eine versicherungspflichtige Erwerbstäti9keit begonnen wird 
bzw. ein Einkortmenüber der Geringfügigkeitsgrenze erzielt wird • 

. . Diese VerschärfUD9 der AnspnIc::hsv'Oraussetzungen trifft im besonderen Maß dia 
Gewerbetreibenden, und %War besonders jene Pensionisten, die im Vertrauen auf 
die zuvor bestandene Rechtslage bereits Dispositionen Qetroffen haben. Es hat 
sich nun her ausgestellt, daß es dadurch zu erheblichen Härten korrmen könnte, 
die daher mit der vorgeschlagenen zeitlichen Erweiterung der 

. 

Obergangsbesti.rrmunq verhindert werden' sollen . 

. lndeJ:uD; des .Arbeitar� 1992 
lnderung des AllQemelDen SOzialversi�t.zes 

. lndeJ:uD; des Beamt�� und Unfa.llversi�tzes 
Zu'den Artikeln V, VI und VII: 

Für die Durchführung einer Kitgliederbefragungist es· sinnvoll. Und notwen­
. .  dig, die Kantnerzugehörigen 1'lÖ9lichst umfassend· und vollStändig zu erfassen. · 

Da die Arbeiterkammern selbst keine vollständige EVidenz der Kam­
merzugehörigen führen können - die Einheburig der umlagen erfolgt. im Wege der 
Sozialversicherungstrager - ist es notwendig, so wie bei der Erfassung der 
Wah.lberechtigten fUr die Arbeiterkanmer-Wahl, die SOzialversicherungsträger mit 
der Ermittlungsines aktuellen Datenbestandes der Kammetzugehörigen zu'Peauf­
tragen und gleichzeitig dessen Ubermittlung an die Arbeiterkammernvorzusehen. 

Die von den Sozialversicherungsträgern zuewttelndenDaten entsprechen 
jenen, die fUr die Arbeiterkarrmer-Wahl zu erheben sirx1,um sild daher aus­
schließlic:hsolche, die die KaJrmerzugeli)rigkeit betreffen bzw. die zur ErfaS­
sung der Karrmerzugehörigen notwendig· sind, sodaß ihre (Jbernü.ttlung an die 
Arbeiterkarmlernim Hinblick auf deren gesetzlichen Aufgabenbereieh sachlich 
gerechtfertigt ist. 

Hinsichtlich der Erhebung und Ubermittlung der Daten wird auf das Verfahren 
zur Erfassung der Wahlberechtigten verwiesen.· 

Die den Sozialversicherunqstrigern entstehenden Kosten sind von · den Arbei­
terkammern zu ersetzen. 
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